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Auftraggeberhaftung 
für Sozialversicherungsbeiträge

Betroffen sind Unternehmer in Österreich, die für ihre Bauleis-
tungen Subunternehmen beauftragen, deren Dienstnehmer dem 
österreichischen Sozialversicherungsgesetz unterliegen. 

Der Auftraggeber haftet nun für alle Sozialversicherungsbeiträge 
und Umlagen, die vom Subunternehmer zu entrichten sind, bis zur 
Obergrenze von 20 % des geleisteten Werklohnes. Die Haftung 
wird erst schlagend, wenn gegen den Subunternehmer erfolglos 
Exekution geführt wurde bzw. dieser insolvent ist.

Diese Haftung wird nicht schlagend, wenn der Auftraggeber seinem 
Subunternehmer nur 80 % des Werklohnes bezahlt und 20 % direkt 
an das Dienstleitungszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse 
überweist. Die Haftung entfällt auch, wenn der Subunternehmer 
in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmer 
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(HFU-Liste) geführt wird. Für die Aufnahme in diese Liste sind ein 
Antrag sowie folgende Voraussetzungen erforderlich:

•	 Erbringung von Bauleistungen seit 3 Jahren 
•	 keine Beitragsrückstände in den vergangenen 2 Monaten 
•	 Vorliegen aller Beitragsnachweise 
•	 keine schwerwiegenden verwaltungsrechtlichen oder 
	 strafrechtlichen Verstöße. 

Die Erst-Aufnahme in die HFU-Gesamtliste muss schriftlich bean-
tragt werden. Das Antragsformular finden Sie im Internet unter: 
http://www.wgkk.at/. Der Erst-Aufnahmeantrag kann direkt an das 
Dienstleistungszentrum oder an Ihren Krankenversicherungsträger 
gerichtet werden.
Die neue Regelung tritt mit 1.9.2009 in Kraft.
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Höhere Lohnnebenkosten bei freien  
Dienstverträgen ab 2010

DB- und Kommunalsteuerpflicht für Reisespesen  
von Gesellschafter-Geschäftsführern

Die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten -  
Oma, bitte kommen!

Im Zuge des am 17.6.2009 beschlossenen Budgetbegleitgesetzes 
2009 ist es zu wesentlichen Änderungen bei den freien Dienst-
nehmern gekommen. Ab 2010 muss der Auftraggeber für freie 
Dienstnehmer sowohl die 3%ige Kommunalsteuer als auch den 
4,5%igen Dienstgeberbeitrag (DB) entrichten. Falls der Auftrag-
geber Mitglied der Wirtschaftskammer ist, fällt auch der Zuschlag 
zum DB an. Hintergrund dieser Regelung, die eine Verteuerung 
bei den Lohnnebenkosten von circa 8% bewirkt, ist es, eine 
Gleichstellung zwischen echten und freien Dienstnehmern herzu-
stellen. Freien Dienstnehmern steht nämlich ab 2010 – wie allen 
Selbständigen – der 13%ige Gewinnfreibetrag offen, der eine der 
Sechstelbegünstigung bei echten Dienstnehmern entsprechende 
(vorteilhafte) Steuerbelastung bewirken soll. Die Einbeziehung in 

Nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Verwaltungsge-
richtshof gehören zu den der 3%igen Kommunalsteuer und dem 
4,5%igen DB (zuzüglich rd 0,4% DZ) unterliegenden “Vergütungen 
jeder Art”, die an einen mit mehr als 25% beteiligten Gesellschafter-

Kinderbetreuungskosten sind ab der Veranlagung 2009 bis zu einem 
Betrag von 2.300 € pro Kind und Jahr als außergewöhnliche 
Belastung steuerlich absetzbar.

Voraussetzungen für die Begünstigung

Begünstigt sind nur Kinder bis zum 10. Lebensjahr, wobei für ein 
Kind, das beispielsweise im Jänner 2009 zehn wurde, die Betreu-
ungskosten für 2009 noch abzugsfähig sind. Eltern, welche diese 
Kosten absetzen wollen, müssen für zumindest sechs Monate im 
Kalenderjahr für dieses Kind den Kinderabsetzbetrag oder den 
Unterhaltsabsetzbetrag bezogen haben. Die Kosten müssen 
unmittelbar an eine Kinderbetreuungseinrichtung oder an eine pä-
dagogisch qualifizierte Betreuungsperson gezahlt worden sein.

Kinderbetreuungseinrichtungen und qualifizierte Personen

Für die Absetzbarkeit hat die Kinderbetreuung in einer öffentlichen 
institutionellen oder in einer privaten Kinderbetreuungseinrich-
tung, welche den landesgesetzlichen Vorschriften über Kinder-
betreuungseinrichtungen entspricht, zu erfolgen. Alternativ ist es 
möglich, für die Kinderbetreuung eine pädagogisch qualifizierte 
Person zu engagieren, ausgenommen sind hierbei allerdings haus-
haltszugehörige Angehörige. Pädagogisch qualifizierte Personen 
müssen eine Ausbildung zur Kinderbetreuung von zumindest acht 
Stunden nachweisen können. Als Ausbildung gelten beispielsweise 
Lehrgänge für Tageseltern, Schulung für Au-pair Kräfte, Elternbil-
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den DB und in die Kommunalsteuer soll damit zwar eine unge-
rechtfertigte Bevorzugung der freien Dienstnehmer verhindern, 
belastet allerdings im Endeffekt den Auftraggeber.
Offen bleibt vorerst, ob ab 2010 die an freie Dienstnehmer aus-
bezahlten Fahrt- und Reisekostenentschädigungen ebenfalls der 
DB- und Kommunalsteuerpflicht unterliegen werden. Die Verwal-
tungsgerichtshof-Judikatur bei Gesellschafter-Geschäftsführern 
(siehe unten), die in die Bemessungsgrundlage „Vergütungen jeder 
Art“ (also auch Kostenersätze und Reisespesen) hineinrechnet, lässt 
eine solche Belastung auch bei freien Dienstnehmern befürchten. 
In diesem Fall wäre entgegen der eigentlichen Zielsetzung sogar 
eine Schlechterstellung gegenüber den echten Dienstnehmern 
gegeben.

Geschäftsführer bezahlt werden, auch die Vergütungen für die bei 
ihm angefallenen Betriebsausgaben, wie z.B. Kostenersatz für 
berufsrechtlich vorgeschriebene Versicherung, Telefonkostenersatz 
und Reisespesenvergütung.

dungsseminare, Babysitterausbildung, Kindergartenpädagogin und 
pädagogische Hochschulen.
Unter begünstigten Kinderbetreuungseinrichtungen sind insbe-
sondere Kinderkrippen, Kindergärten, Betriebskindergärten, Horte, 
Tagesheimstätten, elternverwaltete Kindergruppen, Spielgruppen 
und universitäre Kinderbetreuungen zu verstehen. Weiters sind auch 
schulische Tagesbetreuungsformen wie z.B. schulische Nachmit-
tagsbetreuung und Halbinternate von diesem Begriff umfasst.

Nachweis der Aufwendungen

Zum Nachweis der Aufwendungen ist eine Rechnung bzw. ein 
Zahlungsbeleg auszustellen. Dieser Beleg sollte Namen und Sozi-
alversicherungsnummer des Kindes, Zeitraum der Kinderbetreuung 
sowie Namen und Anschrift der Kinderbetreuungseinrichtung ent-
halten. Bei pädagogisch qualifizierten Personen sollten zumindest 
Name, Anschrift, Sozialversicherungsnummer und ein Beweis für 
die Qualifikation (Kopie) angeführt werden.

Fazit

Der Kreis der anerkannten Betreuungspersonen wurde durch den 
Gesetzgeber sehr großzügig festgelegt. Insofern wären also auch 
die Kosten für die Betreuung durch die eigene Oma abzugsfähig, 
sofern diese nicht im eigenen Haushalt lebt, eine achtstündige 
Babysitterausbildung vorweisen kann und eine ordnungsgemäße 
Honorarnote legt. 



Arbeitsmarktpaket 2009

Wann ist ein Dienstnehmer geringfügig beschäftigt?

Das „Arbeitsmarktpaket 2009“ wurde im Ministerrat beschlos-
sen. Ziel ist die Sicherung der Arbeitsplätze, Eindämmung des 
weiteren Anstieges der Arbeitslosen und die Unterstützung der 
ArbeitnehmerInnen und Arbeitsuchende beim Erwerb zusätzlicher 
Qualifikationen.

Die wichtigsten Änderungen dieses Arbeitsmarktpaketes sind:

- Wegfall der Einstellungspflicht einer Ersatzarbeitskraft bei Al-
tersteilzeit

Konkret soll der Zugang zur Altersteilzeit wieder erleichtert werden, 
indem die Verpflichtung zur Einstellung einer Ersatzarbeitskraft 
wegfällt. Außerdem wird das Mindestzugangsalter zur Altersteilzeit 
noch ein weiteres Jahr mit 53 Jahren für Frauen und 58 Jahren 
für Männer festgeschrieben. Bei der Wahl der Arbeitszeit gibt es 
mehr Spielraum; so sind eine stufenweise Arbeitszeit-Absenkung 
oder, bei einem Durchrechnungszeitraum von maximal einem 
Jahr, variable Wochenarbeitszeiten möglich. Eine kontinuierliche 
Arbeitszeitreduktion wird künftig gegenüber einer Blockzeitregelung 
mit einem Vollarbeits- und einem Freizeitblock in Form deutlich 
höherer Zuschüsse (90% statt 55% beim Blockmodell) für den 
Arbeitgeber bevorzugt. Teilzeitbeschäftigten steht Altersteilzeit 
dann offen, wenn ihre Arbeitszeit zumindest 60 Prozent (bisher 
80 Prozent) der Normalarbeitszeit beträgt. Die Änderungen gelten 
für neue Altersteilzeitvereinbarungen ab 1.9.09.

-   Entfall des Malus bei Kündigung von Dienstnehmern über 50 Jahren 
und 10-jähriger Betriebszugehörigkeit sowie Wegfall der Bonus-
Regelung bei Einstellung älterer Arbeitnehmer ab 1.9.2009 

-  Anhebung des Befreiungsalters vom Arbeitslosenversicherungs-
beitrag auf 58 Jahre (bisher 57)

Die Geringfügigkeitsgrenze ist ein veränderlicher Wert, der jährlich 
angepasst wird. Im Jahr 2009 beträgt sie monatlich EUR 357,74 bzw. 
täglich EUR 27,47. Wann ist welcher Grenzwert anzuwenden?
Besteht das Dienstverhältnis (DV) länger als einen Kalendermonat 
(z. B. von 28.7 bis 2.8) ist nur die monatliche Geringfügigkeits-
grenze zur Beurteilung heranzuziehen. Das gebührende Entgelt 
im Ein- und/oder Austrittsmonat ist vor der Beurteilung auf ein 
„fiktives Monatsentgelt“ hochzurechnen ist. 

Beispiel: DV von 17.7.2009 bis 14.8.2009, 5 Arbeitstage, jeweils 
Freitag, Entgelt pro Arbeitstag € 100,-- = fiktives Entgelt Juli (5 
Freitage x € 100,--) = € 500,--, fiktives Entgelt August (4 Freitage 
x € 100,--) = € 400,--, beide Werte liegen über der monatlichen 
Geringfügigkeitsgrenze, daher Vollversicherung.
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Arbeitgeber müssen künftig, befristet bis Ende 2013, auch für 
Beschäftigte zwischen dem 57. und dem 58. Lebensjahr Arbeits-
losenversicherungsbeiträge zahlen und finanzieren derart zum Teil 
die weiteren Neuregelungen.

-  Verlängerung der Kurzarbeitsbeihilfe 
Kurzarbeitsbeihilfe wird künftig bis zu 24 Monate statt bisher 
18 Monate gewährt (wenn Kurzarbeitsbeginn bis Ende 2010). 
Außerdem übernimmt das AMS ab dem 7. Monat der Kurzarbeit 
die erhöhten Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung (wenn 
Kurzarbeitsbeginn bis Ende 2010). Beide Maßnahmen sind befristet 
bis Ende 2012 vorgesehen. 

-  Bildungskarenz 
Auch bei der Bildungskarenz kommt es zu Verbesserungen – sie 
kann, befristet bis Ende 2011, bereits ab einer sechsmonatigen 
Beschäftigungsdauer vereinbart werden. Die Mindestdauer wird 
von drei auf zwei Monate herabgesetzt. 

-  laufende Anpassung der Beitragsgrundlage für die Bemessung 
des Arbeitslosengeldes
Arbeitslosen kommt die laufende Valorisierung der Beitrags-
grundlage für die Bemessung des Arbeitslosengeldes zugute. 
Außerdem wird für Personen, die aufgrund der Anrechnung 
des Partner-Einkommens keine Notstandshilfe bekommen und 
sich nicht beitragsfrei mitversichern können, die Kosten für die 
Krankenversicherung übernommen. Ältere Arbeitslose, die kurz 
vor Erreichung des Pensionsalters stehen und deren Anspruch auf 
Arbeitslosengeld ausläuft, bekommen, anders als ursprünglich 
vorgesehen, noch bis Ende 2010 Übergangsgeld, ab 2011 gilt eine 
Einschleifregelung. 

Dauert ein Beschäftigungsverhältnis kürzer als einen Kalendermonat 
(z. B. von 2.6 bis 30.6) ist zuerst die tägliche Geringfügigkeitsgrenze 
dem durchschnittlichen Entgelt für einen Arbeitstag gegenüber 
zu stellen. Liegt der errechnete Wert unter der Geringfügigkeits-
grenze, ist zu prüfen, ob das tatsächlich gebührende monatliche 
Entgelt die monatliche Geringfügigkeitsgrenze übersteigt. Wird 
einer der beiden Werte überschritten, liegt kein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis vor.
Beispiel: DV von 6.7.2009 bis 27.7.2009, 15 Arbeitstage, Entgelt 
gesamt € 300,-- = Entgelt pro Arbeitstag (€ 300,-- / 15) = € 

20,--, € 20,-- liegt unter der täglichen Geringfügigkeitsgrenze, € 
300,-- liegt unter der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze, daher 
geringfügige Beschäftigung.



Die Bedeutung von Controlling  
für den Klein- und Mittelbetrieb

Austria Wirtschaftsservice (AWS) Haftungen für  
Betriebsmittelkredite

Der Anteil der Klein- und Mittelbetriebe (KMU) an der Gesamt-
anzahl der österreichischen Unternehmen beträgt laut aktueller 
Wirtschaftskammer-Statistik ca. 99%. Die Vorteile des Controlling 
waren lange Zeit nur den wenigen Großunternehmen vorbehalten. 
Durch diese Instrumente waren diese in der Lage, sich den ständig 
verändernden Marktbedingungen bestens anzupassen. Dadurch 
erscheinen Großunternehmen als besonders flexibel - eine Eigen-
schaft die bisher nur KMU zugesprochen wurde.

In Klein- und Mittelbetrieben ist die Geschäftsleitung häufig in das 
operative Tagesgeschäft eingebunden und dadurch aus Zeitgründen 
nicht in der Lage, ein ausreichendes Controlling zu betreiben. Die 
Planung und Steuerung des Unternehmens erfolgt meist passiv 
bzw. kurzfristig, getreu dem Motto „reagieren anstatt agieren“. 
Die langfristige Planung des Unternehmens wird zur Gänze außer 
Acht gelassen. 

Im Hinblick auf immer stärker steigenden Wettbewerb und 
strengere Marktbedingungen sind jedoch gut geführte Planungs- 
und Kontrollsysteme entscheidende Erfolgsfaktoren für eine posi-
tive Unternehmensentwicklung. Ebenso werden künftig im Zuge 
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der verschärften Kreditvergaberichtlinien durch Basel II diese 
„Steuerungsinstrumente“ vermehrt von den Kreditinstituten ein-
gefordert. Controlling alleine ermöglicht zwar künftig nicht den 
Zugang zu Kapital, aber es wird die Kosten hierfür entscheidend 
mitbestimmen.

Aufgrund der gerade bei KMU meist geringen Personalressour-
cen und der notwendigen Konzentration des Unternehmers auf 
seine Kernkompetenz macht es durchaus Sinn, das Controlling 
an eine externe Stelle auszulagern. Gemeinsam mit Hilfe eines 
externen Beraters werden die Vergangenheit und das derzeitige 
Umfeld des Unternehmens analysiert. Die Erkenntnisse daraus 
und künftige Markteinschätzungen finden sich in gemeinsam 
erarbeiteten „Planszenarien“ wieder. Mit Hilfe von exakt auf den 
Betrieb abgestimmten „Schlüsselkennzahlen“ erfolgt im laufenden 
Geschäftsbetrieb ein permanenter Vergleich des Ist-Zustandes zu 
den festgelegten „Sollvorgaben“. Die hier abgeleiteten Maßnahmen 
stellen sicher, dass sowohl Chancen als auch Risken zeitgerecht 
erkannt und zielgerichtet reagiert werden kann.

Nach dem Konjunkturpaket des Landes übernimmt nun auch der 
Bund Haftungen für Betriebsmittelkredite zur Finanzierung von 
Wareneinkäufen, Personalkosten und dergleichen.
Ziel ist die Förderung von wirtschaftlichen gesunden Klein- und 
Mittelbetrieben (gesund = Eigenkapitalquote 8 % und Schulden-
tilgungsdauer maximal 15 Jahre gemäß vorgegebenen Berech-
nungskriterien), welche durch die Wirtschafts- und Finanzkrise 
in Liquiditätsengpässe geraten sind. Für bloße Umschuldungen 
wird keine Haftung übernommen. Die maximale Kreditsumme, 
die durch eine bis zu 80%-Haftung durch die AWS besichert wird, 

bemisst sich an der Anzahl der Mitarbeiter und beträgt Euro 
15.000 pro im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, höchstens 2,5 
Millionen Euro. Für die Haftung wird ein risikoabhängiges Entgelt 
im Ausmaß der Haftungshöhe von 2% bis 6% p.a. berechnet. Im 
Gegenzug wird der Zinssatz für das finanzierende Institut gede-
ckelt.
Die Antragstellung erfolgt wie üblich über das finanzierende In-
stitut, wobei die Einreichung vor Durchführungsbeginn erfolgen 
muss.




